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1, Die Witwen und Waiſen in Baden nach der Erhebung vom 12 . Juni 1907 .
Bei der Berufszählung vom 12 . Juni 1907 wurden nicht nur Angaben über die beruflichen

und ſonſtigen perſönlichen Verhältniſſe der Bevölkerung erhoben , ſondern es wurden auch Fragen
geſtellt , die in keinem engeren Zuſammenhang mit der Berufsſtatiſtik ſtanden , vielmehr die ſoziale
Fürſorge durch die ſtaatliche Arbeiterverſicherung im Auge hatten . Es gehörten hierher Einträge
über Witwen und eheliche Waiſen , die ſtatiſtiſche Unterlagen für die damals beabſichtigte und in
zwiſchen Geſetz gewordene Witwen - und Waiſenverſicherung der Arbeiter gewähren ſollten . Die
in letzterer Beziehung gewonnenen Ergebniſſe geſtatten nicht nur Einblick in die Altersverteilung
und die Erwerbstätigkeit der Witwen und Waiſen , ſondern geben auch Aufſchluß über den zuletzt
ausgeübten Beruf des verſtorbenen Ehemannes bezw. Ernährers . Als Waiſe galt jede unter
18 Jahre alte eheliche Perſon , deren Vater verſtorben war , eine uneheliche dagegen nicht . Be⸗
rückſichtigt wurden auch Einträge von Waifen , die einen Stief - oder Adoptivvater Hatten , miht aber
bereits verheiratete Waifen unter 18 Jahren . Die Doppelwaiſen waren beſonders kenntlich zu machen .

Die Zahl der am 12 . Juni 1907 ermittelten Witwen belief ſich im Großherzogtum Baden
insgeſamt auf 81919 . Nahezu die Hälfte von ihnen mußte ihr Brot mit ihrer Hände Arbeit ver —
dienen, es waren 38 279 im Haupt⸗ oder Nebenberuf Erwerbstätige und 621 im Haushalt der
Herrſchaft lebende häusliche Dienſtboten , während fih 34 398 von ihrem eigenen Vermögen , von
Renten und Penſionen ernährten und 8621 keinen Haupt⸗ und keinen Nebenberuf hatten ; die
letzteren lebten ganz überwiegend ( 7084 oder 82,2 / ) bei ihren Angehörigen .

19628 Witwen hatten das 70 . Lebensjahr erreicht oder bereits überſchritten , unter 30 Jahre
alt waren nur 845 . Nahezu ein Drittel von allen ( 26 908) ſtand im Alter von 60 bis unter
70 Jahren , nicht ganz ein Viertel (20 048 ) waren 50 bis unter 60 und ſtark ein Achtel 40 bis
unter 50 Jahre alt ; die reſtlichen 4104 Witwen verteilten ſich auf die Lebensjahre von 30 bis
unter 40 . Die über 50jährigen machten hiernach über vier Fünftel ( 81,3 1 ) aller Witwen ans .

Die verſtorbenen ( legten ) Ehemänner dieſer 81919 Witwen gehörten den verſchiedenſten
Berufen an . Nach den 6 Hauptabteilungen des Berufs geſondert kamen 40,3 % ( 33 028 ) auf
Landwirtſchaft, Gärtnerei und Tierzucht , Forſtwirtſchaft und Fiſcherei , 38,3 / ( 31594 ) auf
Induſtrie , einſchl . Bergbau und Baugewerbe und 13,1 % ( 10 777 ) auf Handel und Verkehr ,
einſchl. Gaſt⸗ und Schankwirtſchaft . Die übrigen fielen mit 0,5 ° / ( 448 ) auf die Abteilung häus⸗
liche Dienſte , wechſelnde Lohnarbeit , mit 7,1 / ( 5788 ) auf Militär - , Hof⸗, bürgerlicher und kirch

Hart Dienſt , auch ſogenannte freie Berufsarten und mit 0,40), ( 289 ) auf die Perſonen ohne
eruf und Berufsangabe .

Die Zahl der ehelichen Waiſen betrug am 12 . Juni 1907 insgeſamt 48 211( 23 800 männliche und 24411 weibliche ) , davon waren 5498 ober 11,4 % Doppelwaiſen
2682 männliche und 2816 weibliche ) . Weitaus die meiſten ( 25 984 ) ſtanden im Alter von
6 bis unter 14 Jahren , 16666 waren 14 bis unter 18 und 5561 noch nicht 6 Jahre alt .
Rechnet man dieſe 5561 unter 6 Jahre alten Kinder von der Geſamtzahl der Waiſen ab, ſo
waren nahezu die Hälfte ( genan 21113 oder 49,5 %) Erwerbstätige bezw. Dienſtboten ; etwa ein
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Drittel davon ( 7070 ) hatte das 14 . Lebensjahr noch nicht zurückgelegt. Unter den 21113 Erwerbs -

tätigen waren 10875 Knaben unö 10238 Mädhen .

Hinſichtlich des Berufs des verſtorbenen Waters iſt hervorzuheben , daß etwa die Hälfte

( 24103 ) der Induſtrie uſw . angehörte . Die übrigen Berufsabteilungen folgen in weitem Abſtand

bon einander , und zwar Landwirtſchaft uſw . mit 15 326 , d. f. 31,3 %, Handel und Verkehr uſw.

mit 6392 , d. ſ. 13,3 %, häusliche Dienſte uſw. mit 276 , d. Í. 0,6 %, Militär - , Hof⸗ , bürgerlicher

und kirchlicher Dienſt uſw . mit 2064 , d. ſ. 4,3 %, und die Abteilung ohne Beruf und Berufsangabe

mit 50 , d. ſ. 0,1 %.

2. Die Betreibung der Hoheitsgefälle in Baden im Jahr 1913 .

Zur Betreibung der Hoheitsgefälle können drei Gruppen von Amtshandlungen notwendig

werden : Mahnungen , Fahrnispfändungen und Fahrnisverſteigerungen . Dieſe drei Arten der

Betreibung werden entſprechend der Säumigkeit des Schuldners in angemeſſenen Zeiträumen

nacheinander vorgenommen , mit der einen Ausnahme , daß ſeit dem Inkrafttreten der Juſtizgefäll⸗

ordnung (1. Januar 1912 ) bei den Juſtizgefällen nicht mehr gemahnt wird ; im übrigen ſind dieſelben

aber anwendbar ſowohl einerſeits bei den direkten Steuern und bei der Verkehrs⸗ , Erbſchafts⸗

und Schenkungsſteuer , als auch andererſeits bei den Juſtiz - und Polizeigefällen und bei den Steuer —

ſtrafgefällen .
Die Zahl der Mahnungen belief ſich im Jahr 1913 auf 364354 gegenüber 335271 im Bor :

jahr , alfo ein Mehr von 29083 Mahnungen .
Bleibt die ordnungsmäßige Mahnung ohne Erfolg , ſo wird zur Fa hrnispfändung ge —

ſchritten , die meiſtens die Wirkung hat , daß auf Erſcheinen des Vollſtreckungsbeamten die Schuld

bezahlt wird . Man zählte im Berichtsjahr 143742 ſolcher Fälle gegen 116634 im Jahr 1912 .

Verhältnismäßig häufig , nämlich in 62691 Füllen ( 1912 : 56493 ) war der Pfändungsverſuch auch

erfolglos . Vollzogen wurde die Pfändung 3905 mal ( 1912 : 4460 mal) . 3n Hundertteilen aus :

gedrückt wurden demnach von den insgeſamt 210338 Fahrnispfändungen 68,34 durch Zahlung auf

Erſcheinen des Vollſtreckungsbeamten , 29,30 durch fruchtloſen Pfändungsverſuch und 1/86 durch

vollzogene Pfändung erledigt .
Von den vollzogenen Pfändungen führten 171 Fälle oder 4½3 »zur Verſteigerung .

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Fahrnisverſteigerungen um 84 abgenommen .

3 . Die Einkommen⸗ und Vermoͤgensſtener nach der Veranlagung für das Jahr 1914 .

Die Entwicklung der Einkommenſteuer während der letzten 5 Jahre iſt in den Grundzügen

aus der nachſtehenden Überſicht zu entnehmen :
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„) Allgemeine Steuererhöhung .

Eine allgemeine Erhöhung der Einkommenſteuer hat nach 1911 nicht mehr ſtattgefunden .

Nach der neueſten Veranlagung für das Jahr 1914 beträgt die Zahl der Steuerpflichtigen
475426 , d. h. 13882 oder 3,0 mehr als 1913 . Unter der Geſamtzahl der Steuerpflichtigen
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